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§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen 
 
1. Gebäude 
 
Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Gebäude mit ihren Bestandteilen. Gebäudebestandteile sind 
in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch ihre feste Ver-
bindung mit dem Gebäude ihre Selbständigkeit verloren 
haben. 
 
a) Als Gebäudebestandteile gelten z.B. Wandverkleidun-

gen, Bodenbeläge, Hauswasserversorgungen, Marki-
sen, Briefkastenanlagen, Müllboxen, Brennstofftanks, 
Sanitäranlagen, Blitzableiter, Fahnenstangen. 

 
b) Als Gebäudebestandteile gelten auch die Technischen 

Gebäudebestandteile. Dies sind 
 
aa) maschinelle Einrichtungen, Anlagen und Geräte, die 

Bestandteile von Gebäuden sind wie z.B. Heizungsan-
lagen, Klimaanlagen, Gas-, Elektro- und Fernsprech-
anlagen (ohne Endgeräte), Klingelanlagen, Aufzüge, 
Raumbelüftungsanlagen, Antennenanlagen, Einbruch-
meldeanlagen; 

 
bb) Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare In-

formationen), wenn sie vom Benutzer nicht auswechsel-
bar sind. 

 
2. Gebäudezubehör 
 
Versichert ist das Gebäudezubehör. Gebäudezubehör sind 
bewegliche Sachen, die der Instandhaltung oder dem wirt-
schaftlichen Zweck des versicherten Gebäudes dienen, so-
weit sie sich in dem Gebäude befinden oder außen an dem 
Gebäude angebracht sind. Dies sind insbesondere Brenn-
stoffvorräte für Sammelheizungen; Sachen, die künftig in 
das Gebäude eingefügt werden sollen (Vorräte an Fliesen, 
Bodenbelägen, Tapeten); Gemeinschaftswaschanlagen; 
Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wärmezähler. 
 
3. Weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestand-
teile 
 
Soweit dies vereinbart ist, sind weiteres Zubehör und sonsti-
ge Grundstücksbestandteile auf dem Versicherungsort, für 
die der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt, mitversichert. 
 
Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile 
sind auf dem Versicherungsort befindliche bauliche Einfrie-
dungen, Terrassen, Hof- und Wegbefestigungen, Schutz- 
und Trennwände, Überdachungen, Pergolen, Carports, elek-
trische Freileitungen, Beleuchtungs- und Antennenanlagen, 
Leuchtröhrenanlagen, Schilder, Transparente, Ständer, 
Masten, Hundezwinger, Müllbehälterboxen, Briefkasten-
anlagen. 
 
4. Daten und Programme 
 
Daten und Programme sind keine Sachen. Der Versicherer 
ersetzt jedoch im Rahmen der technischen Gebäudebe-
standteile nach Nr. 1 b) die für die Grundfunktion der ver-
sicherten Sachen notwendigen Daten und Programme 
(System-Programmdaten aus Betriebssystemen oder damit 
gleichzusetzende Daten). 
 

5. Verglasungen 
 
Soweit dies vereinbart ist, sind gegen die Gefahr Glasbruch 
(siehe § 11) versichert 
 
a) bis zu der vereinbarten Einzelgröße fertig eingesetzte 

oder montierte 
 
aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; 
 
bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff; 
 
cc) Glasbausteine und Profilbaugläser; 
 
dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
 
 der versicherten Gebäude; 
 
b) bis zu der vereinbarten Einzelgröße fertig eingesetzte 

oder montierte 
 
aa) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas; 
 
bb) Scheiben und Platten aus Kunststoff; 
 
cc) Glasbausteine und Profilbaugläser; 
 
dd) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff 
 
 der Räume oder Gebäudeteile, die dem allgemeinen 

Gebrauch dienen (z.B. in Treppenhäusern, Gemein-
schafts-, Keller- und Bodenräumen, von Windfängen 
und Wetterschutzvorbauten); 

 
c) der Werbung dienende fertig eingesetzte oder montierte 

Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen), Fir-
menschilder und Transparente (Werbeanlagen). 

 
6. Nicht versicherte Sachen, Daten und Programme 
 
Nicht versichert sind, soweit nicht etwas anderes vereinbart 
ist, 
 
a) in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 

ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter oder Teileigen-
tümer auf seine Kosten angeschafft oder übernommen 
hat und für die er die Gefahr trägt; 

 
b) Baubuden, Zelte, Traglufthallen; 
 
c) Grund und Boden, Wald oder Gewässer; 
 
d) Betriebseinrichtungen; 
 
e) Photovoltaikanlagen, mit Ausnahme von auf dem Haus-

dach befestigten Photovoltaikanlagen bis zu einer 
Fläche von 25 qm; 

 
f) bei der Gefahr Glasbruch zusätzlich zu a) bis e) 
 
aa) Hohlgläser und Beleuchtungskörper, soweit nicht nach 

Nr. 5 c) versichert; 
 
bb) Scheiben aus Glaskeramik; Aquarienscheiben; Schei-

ben von Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen; 
 
cc) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind; 
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dd) künstlerisch bearbeitete Scheiben, Platten und Spiegel 
aus Glas oder Kunststoff, Blei- und Messingverglasun-
gen mit künstlerischer Bearbeitung, soweit nicht nach 
Nr. 5 c) versichert; 

 
g) bei den Ergänzenden Gefahren für Schäden an Tech-

nischen Gebäudebestandteilen 
 
aa) Ausmauerungen, Auskleidungen und Beschichtungen 

von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, 
Dampferzeugern und Behältern, die während der Le-
bensdauer der versicherten Sachen erfahrungsgemäß 
mehrfach ausgewechselt werden müssen; 

 
bb) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und 

Arbeitsmittel; 
 
cc) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der ver-

sicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen; 

 
dd) Wechseldatenträger sowie Daten und Programme, die 

für die Grundfunktion der versicherten Sachen nicht not-
wendig sind; 

 
ee) Sachen, die noch nicht betriebsfertig sind. 
 
 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 

Erprobung und – soweit vorgesehen – nach beendetem 
Probebetrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist 
oder sich in Betrieb befindet. Eine spätere Unter-
brechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den Ver-
sicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer 
De- oder Remontage sowie während eines Transportes 
der Sache innerhalb des Versicherungsortes. 

 
§ 2 Mietausfall 
 
1. Gegenstand der Deckung 
 
Versichert ist der Mietausfallschaden der im Versicherungs-
vertrag bezeichneten Gebäude und sonstigen Grundstücks-
bestandteile infolge eines Sachschadens (siehe § 4) inner-
halb der Haftzeit. 
 
Versicherungsschutz besteht nur, wenn die versicherte Ge-
fahr am Versicherungsort (siehe § 13) oder einem Nachbar-
grundstück eingetreten ist (Ereignisort). Dies gilt nicht für die 
Gefahr Feuer (siehe § 5). 
 
2. Mietausfallschaden 
 
Der Mietausfallschaden besteht aus 
 
a) dem Mietausfall, der dadurch entsteht, dass der Mieter 

infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag, kraft 
Gesetzes oder nach dem Mietvertrag berechtigt ist, die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verweigern; 

 
b) dem Nutzungsausfall in Höhe des ortsüblichen Miet-

werts der Räume, die der Versicherungsnehmer selbst 
nutzt oder unentgeltlich Dritten überlassen hat und die 
infolge eines Sachschadens nach diesem Vertrag unbe-
nutzbar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer 
die Beschränkung auf etwa benutzbar gebliebene Räu-
me nicht zugemutet werden kann; 

 
c) etwaig fortlaufenden Nebenkosten. 
 

Für Gebäude oder Räume, die zur Zeit des Eintritts des 
Sachschadens nach diesem Vertrag nicht vermietet waren, 
wird Mietausfall ersetzt, sofern Vermietung zu einem späte-
ren, in der Wiederherstellungszeit liegenden Termin nach-
gewiesen wird. 
 
3. Haftzeit 
 
a) Ersetzt wird der Mietausfall längstens bis zu dem Zeit-

punkt, in dem die Räume wieder benutzbar sind. Be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen bleiben 
unberücksichtigt. 

 
b) Endet das Mietverhältnis infolge des Sachschadens und 

sind die Räume trotz Anwendung der im Verkehr erfor-
derlichen Sorgfalt zum Zeitpunkt der Wiederherstellung 
nicht zu vermieten, wird der Mietausfall bis zur Neuver-
mietung über diesen Zeitpunkt hinaus ersetzt, höchstens 
jedoch für die Dauer von zwei Monaten. 

 
c) Mietausfall nach a) und b) wird höchstens für die Dauer 

von 12 Monaten seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles ersetzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist 
(Haftzeit). 

 
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Kosten 
 
1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 
 
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 

Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfal-
les den Umständen nach zur Abwendung und Minde-
rung des Schadens für geboten halten durfte oder die er 
auf Weisung des Versicherers macht. 

 
b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um 

einen unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall ab-
zuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, gel-
tend, so leistet der Versicherer Aufwendungsersatz nur, 
wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen ob-
jektiven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und 
erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers erfolgten. 

 
c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 

kann er auch den Aufwendungsersatz nach a) und b) 
entsprechend kürzen. 

 
d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Ent-

schädigung betragen zusammen höchstens die Ver-
sicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt je-
doch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Ver-
sicherers entstanden sind. 

 
e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß 

a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versiche-
rungsnehmers vorzuschießen. 

 
f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 

Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öffentlichen 
Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese 
Leistungen im öffentlichen Interesse erbracht werden. 

 
2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 
 
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die 

Kosten für die Ermittlung und Feststellung eines von ihm 
zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen 
nach geboten waren. 
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 Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur er-
setzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist 
oder vom Versicherer aufgefordert wurde. 

 
b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 

kann er auch den Kostenersatz nach a) entsprechend 
kürzen. 

 
3. Kosten für die Gefahr Glasbruch 
 
Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch ver-
sichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach § 11 
notwendigen Kosten für 
 
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notver-

schalungen, Notverglasungen), 
 
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten 

Ablagerungsplatz und für die Entsorgung (Entsorgungs-
kosten). 

 
4. Zusätzliche Kosten 
 
Soweit dies vereinbart ist, gilt: 
 
a) Aufräumungs- und Abbruchkosten, Bewegungs- und 

Schutzkosten, Feuerlöschkosten sowie Absperrkosten 
 
 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-

falles notwendigen 
 
aa) Aufräumungs- und Abbruchkosten 
 
 Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen 

für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des 
Abbruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren 
von Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablage-
rungsplatz und für das Ablagern oder Vernichten. 

 
bb) Bewegungs- und Schutzkosten 
 
 Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die 

dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung von versicherten 
Sachen, andere Sachen bewegt, verändert oder ge-
schützt werden müssen. 

 
 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Auf-

wendungen für De- oder Remontage von Maschinen, für 
Durchbruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäude-
teilen oder für das Erweitern von Öffnungen. 

 
cc) Feuerlöschkosten 
 
 Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-

rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten 
durfte, einschließlich der Kosten für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer im öffentlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpflichteter Institutionen, soweit diese 
nicht nach den Bestimmungen über die Aufwendungen 
zur Abwendung und Minderung des Schadens zu er-
setzen sind. 

 
 Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 

Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt 
haben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vor-
her zugestimmt hatte. 

 

dd) Absperrkosten 
 
 Absperrkosten sind Aufwendungen für das Absperren 

von Straßen, Wegen und Grundstücken; 
 
b) Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 
 
 Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-

falles notwendigen Isolierungskosten für radioaktiv ver-
seuchte Sachen. 

 
 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 

Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung 
radioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Ver-
sicherungsfalles nach § 4 durch auf dem Versicherungs-
ort betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radio-
aktive Isotope entstehen und soweit die Maßnahmen ge-
setzlich geboten sind. 

 
c) Dekontaminations- und Entsorgungskosten für Erdreich 

für die Gefahr Feuer 
 
aa) Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer ver-

sichert ist, Kosten, die der Versicherungsnehmer auf-
grund behördlicher Anordnungen infolge einer Konta-
mination durch einen Versicherungsfall nach § 5 auf-
wenden muss, um 

 
– Erdreich von eigenen, gemieteten oder gepachteten 

Versicherungsorten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zu untersuchen und nötigenfalls zu de-
kontaminieren oder auszutauschen; 

 
– den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie 

zu transportieren und dort abzulagern oder zu ver-
nichten; 

 
– insoweit den Zustand des Versicherungsortes vor Eintritt 

des Versicherungsfalles wiederherzustellen. 
 
bb) Die Aufwendungen (siehe aa) werden nur ersetzt, sofern 

die behördlichen Anordnungen 
 
– aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 

sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles erlassen 
wurden; 

 
– eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 

dieses Versicherungsfalles entstanden ist; 
 
– innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-

rungsfalles ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dem Versicherer den Zugang einer behörd-
lichen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Ver-
letzung dieser Obliegenheit ergeben sich aus § 28. 

 
cc) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kon-

tamination des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwen-
dungen ersetzt, die den für eine Beseitigung der beste-
henden Kontamination erforderlichen Betrag überstei-
gen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann 
dieser Betrag ohne den Versicherungsfall aufgewendet 
worden wäre. 

 
 Die hiernach nicht zu ersetzenden Kosten werden nöti-

genfalls durch Sachverständige festgestellt. 
 
dd) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anord-

nungen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des 
Versicherungsnehmers einschließlich der so genannten 
Einliefererhaftung werden nicht ersetzt. 
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ee) Für Aufwendungen (siehe aa)) durch Versicherungsfälle, 
die innerhalb eines Versicherungsjahres eintreten, er-
setzt der Versicherer die Kosten bis zur vereinbarten 
Höhe (Jahreshöchstentschädigung). 

 
ff) Der nach aa) bis ee) als entschädigungspflichtig errech-

nete Betrag wird je Versicherungsfall um die vereinbarte 
Selbstbeteiligung gekürzt. 

 
gg) Kosten nach aa) gelten nicht als Aufräumungskosten 

(siehe a) aa)). 
 
hh) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit der Versiche-

rungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Entschädigung beanspruchen kann. 

 
d) Sachverständigenkosten 
 
 Übersteigt der entschädigungspflichtige Schaden den 

vereinbarten Betrag, so ersetzt der Versicherer von den 
durch den Versicherungsnehmer nach § 35 zu tragen-
den Kosten des Sachverständigenverfahrens den ver-
einbarten Anteil. 

 
e) Mehrkosten infolge Preissteigerungen 
 
aa) Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungs-

falles tatsächlich entstandenen Mehrkosten durch Preis-
steigerungen zwischen dem Eintritt des Versicherungs-
falles und der Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung. 

 
bb) Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung 

oder Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, 
werden die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in 
dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung entstanden wären. 

 
cc) Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen 

oder Kapitalmangel werden nicht ersetzt. Mehrkosten in-
folge von behördlichen Wiederaufbau- oder Betriebsbe-
schränkungen werden nur ersetzt, soweit diese Kosten 
nach f) versichert sind. 

 
f) Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-

schränkungen 
 
aa) Der Versicherer ersetzt die tatsächlich entstandenen 

Mehrkosten für die Wiederherstellung der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache durch behördliche 
Auflagen auf der Grundlage bereits vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erlassener Gesetze und Verordnungen. 

 
 Soweit behördliche Auflagen mit Fristsetzung vor Eintritt 

des Versicherungsfalles erteilt wurden, sind die dadurch 
entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

 
 Sofern Mietausfall vereinbart ist, gelten Absätze 1 und 2 

abweichend von § 2 Nr. 3 a) sinngemäß. 
 
bb) Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass infolge be-

hördlicher Wiederherstellungsbeschränkungen Reste 
der versicherten und vom Schaden betroffenen Sache 
nicht wiederverwertet werden können, sind nicht ver-
sichert. 

 
cc) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 

Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wie-
derherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Um-
fang ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wären. 

dd) Mehrkosten infolge Preissteigerungen, die dadurch ent-
stehen, dass sich die Wiederherstellung durch Be-
schränkungen der vorgenannten Art verzögert, werden 
nur ersetzt, soweit diese Kosten nach e) versichert sind. 

 
ee) Soweit ein Ersatzanspruch gegenüber einem Dritten ent-

steht, verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, diesen 
in Höhe des fällig werdenden Mehrbetrages an den Ver-
sicherer abzutreten. 

 
ff) Der als entschädigungspflichtig errechnete Betrag wird 

je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteili-
gung gekürzt. 

 
g) Gebäudebeschädigungen durch unbefugte Dritte 
 
 Der Versicherer ersetzt die notwendigen Kosten für die 

Beseitigung von Schäden an Dächern, Decken, Wän-
den, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern (ausge-
nommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und 
Schutzgittern eines versicherten Gebäudes, wenn die 
Schäden dadurch entstanden sind, dass ein unbefugter 
Dritter in das Gebäude eingebrochen, eingestiegen oder 
mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge ein-
gedrungen ist. Mitversichert sind auch Schäden durch 
den Versuch einer solchen Tat. Entschädigung wird nur 
geleistet, soweit für diese Schäden nicht aus einem 
anderen Versicherungsvertrag Entschädigung verlangt 
werden kann. 

 
h) Aufwendungen für den Austausch von Wasserhähnen, 

Geruchsverschlüssen und Wassermessern 
 
 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Leitungs-

wasser versichert ist, die Kosten für den Austausch von 
Armaturen (Wasser- und Absperrhähnen, Ventilen, Ge-
ruchsverschlüssen und Wassermessern), der infolge 
eines Versicherungsfalles nach § 6 Nr. 1 im Bereich der 
Rohrbruchstelle notwendig wird. Ausgeschlossen sind 
Bruchschäden an bereits defekten Armaturen. 

 
i) Aufwendungen für das Entfernen umgestürzter Bäume 
 
 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Feuer oder 

die Gefahr Sturm / Hagel versichert ist, die notwendigen 
Kosten für das Entfernen, den Abtransport und die Ent-
sorgung von Bäumen des Versicherungsortes sowie 
Bäumen auf dem Versicherungsort, die durch Blitz-
schlag (siehe § 5 Nr. 2) oder Sturm (siehe § 7 Nr. 1) um-
gestürzt sind. Die Aufwendungen werden nur ersetzt, 
soweit eine natürliche Regeneration nicht zu erwarten 
ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der Versiche-
rung ausgeschlossen. 

 
j) Kosten für die Gefahr Glasbruch 
 
 Der Versicherer ersetzt, soweit die Gefahr Glasbruch 

versichert ist, die infolge eines Versicherungsfalles nach 
§ 11 notwendigen Kosten für die 

 
aa) Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzie-

rungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den in § 1 Nr. 5 
versicherten Sachen; 

 
bb) Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlä-

gen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen; 
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§ 4 Versicherte Gefahren und Schäden 
(Versicherungsfall), generelle Ausschlüsse 
 
1. Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall) 
 
Jede der Gefahren nach a), b), c), d) (aa) bis ee)) sowie e) 
bis h) ist einzeln zu vereinbaren. 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte 
Sachen (siehe § 1), die durch 
 
a) Feuer (siehe § 5), 
 
b) Leitungswasser (siehe § 6), 
 
c) Sturm, Hagel (siehe § 7), 
 
d) Weitere Elementargefahren (siehe § 8), 
 
aa) Überschwemmung, Rückstau, 
 
bb) Erdbeben, 
 
cc) Erdsenkung, Erdrutsch, 
 
dd) Schneedruck, Lawinen, 
 
ee) Vulkanausbruch, 
 
e) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, Aus-

sperrung (siehe § 9), 
 
f) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen  

(siehe § 10), 
 
g) Glasbruch (siehe § 11), 
 
h) Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischen 

Gebäudebestandteilen (siehe § 12) 
 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
(Versicherungsfall). 
 
2. Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 
 
a) Ausschluss Krieg 
 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf 

mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, 
Rebellion oder Aufstand. 

 
b) Ausschluss Innere Unruhen 
 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Innere Un-
ruhen, soweit nicht nach § 9 Nr. 1 versichert. 

 
c) Ausschluss Kernenergie 
 
 Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-

wirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kernener-
gie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen. 

 
 Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten 

Sachen, die als Folge einer versicherten Gefahr nach 
Nr. 1 durch auf dem Versicherungsort betriebsbedingt 
vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schäden durch Kontamination 
und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope 
von Kernreaktoren. 

 

§ 5 Feuer 
 
1. Brand 
 
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 
 
2. Blitzschlag 
 
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 
 
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an 
elektrischen Einrichtungen und Geräten sind nur versichert, 
wenn an Sachen auf dem Versicherungsort durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind. 
 
Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als 
an elektrischen Einrichtungen und Geräten oder an Anten-
nen stehen Schäden anderer Art gleich. 
 
3. Explosion 
 
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von 
Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende 
Kraftäußerung. 
 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich. 
 
4. Implosion 
 
Implosion ist ein plötzlicher unvorhersehbarer Zusammenfall 
eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines 
inneren Unterdruckes. 
 
5. Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
 
Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen 
oder Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 
seiner Ladung. 
 
6. Nicht versicherte Schäden 
 
Nicht versichert sind 
 
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 

durch Erdbeben; 
 
b) Sengschäden, außer wenn diese dadurch verursacht 

wurden, dass sich eine versicherte Gefahr nach Nr. 1  
bis Nr. 5 verwirklicht hat; 

 
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die 

im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie 
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck ent-
stehen. 

 
Der Ausschluss nach Nr. 6 c) gilt nicht für Schäden, die da-
durch verursacht wurden, dass sich an anderen Sachen eine 
versicherte Gefahr nach Nr. 1 bis Nr. 5 verwirklicht hat. 
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§ 6 Leitungswasser 
 
1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 
 
Innerhalb versicherter Gebäude sind versichert 
 
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an versicher-

ten Rohren 
 
aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) und den 

damit verbundenen Schläuchen; 
 
bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, 

Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen; 
 
cc) von ortsfesten Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4); 
 
 sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, 

Boilern oder vergleichbaren Anlagen sind. 
 
b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten 

versicherten Installationen: 
 
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Arma-

turen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Ge-
ruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren An-
schlussschläuche; 

 
bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile 

von Warmwasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, 
Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen; 

 
cc) ortsfeste Wasserlöschanlagen (siehe Nr. 4). 
 
Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. 
 
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als 
Rohre innerhalb des Gebäudes. 
 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und 
Installationen unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht 
tragend) nicht versichert. 
 
2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden 
 
Außerhalb von Gebäuden sind versichert frostbedingte und 
sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der Was-
serversorgung oder an den Rohren der Warmwasserhei-
zungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder 
Solarheizungsanlagen soweit 
 
a) diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder 

Anlagen dienen und 
 
b) die Rohre sich auf dem Versicherungsort befinden und 
 
c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt. 
 
3. Nässeschäden 
 
Leitungswasser ist Wasser, das bestimmungswidrig ausge-
treten ist aus 
 
a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 

oder damit verbundenen Schläuchen, 
 
b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-

nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen, 

 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 
 
d) Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 
 
e) ortsfesten Wasserlöschanlagen (Wasserlöschanlagen-

Leckage; siehe Nr. 4), 
 
f) Wasserbetten und Aquarien. 
 
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Lei-
tungswasser gleich. 
 
4. Wasserlöschanlagen 
 
Zu Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbehälter, 
Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre, die ausschließlich 
dem Betrieb der Wasserlöschanlage dienen. 
 
Der Versicherungsschutz nach Nr. 1 a) cc), Nr. 1 b) cc) und 
Nr. 3 e) erstreckt sich nur auf ortsfeste Wasserlöschanlagen, 
die von der Technischen Prüfstelle der VdS Schadenver-
hütung GmbH oder von einer gleichermaßen qualifizierten 
Prüfstelle abgenommen sind. 
 
5. Nicht versicherte Schäden 
 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch 
 
aa) Regenwasser aus Fallrohren, 
 
bb) Plansch- oder Reinigungswasser, 
 
cc) Schwamm, 
 
dd) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, 

Überschwemmung oder Witterungsniederschläge oder 
einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau, 

 
ee)  Erdbeben, 
 
ff) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungs-

wasser nach Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch 
verursacht hat, 

 
gg) Druckproben, Umbauten oder Reparaturarbeiten an 

Wasserlöschanlagen, 
 
hh) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung, 

 
ii) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder ähnlich 

mobilen Behältnissen. 
 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
§ 7 Sturm / Hagel 
 
1. Versicherte Schäden 
 
Versichert sind Schäden, die entstehen 
 
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 

Hagels auf versicherte Sachen; 
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b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-
me oder andere Gegenstände auf versicherte Sachen 
wirft; 

 
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicher-

ten Sachen; 
 
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder 

Hagels auf Gebäude, die mit versicherten Gebäuden 
baulich verbunden sind; 

 
e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäu-

me oder andere Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit 
versicherten Gebäuden baulich verbunden sind. 

 
2. Sturm 
 
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindes-
tens 63 km/Stunde). 
 
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 
 
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-

ortes Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand 
oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder dass 

 
b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 

versicherten Gebäudes oder mit diesem Gebäude bau-
lich verbundenen Gebäuden nur durch Sturm entstan-
den sein kann. 

 
3. Hagel 
 
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern. 
 
4. Nicht versicherte Schäden 
 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch 
 
aa) Sturmflut; 
 
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 

durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, 
Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass 
diese Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden 
sind und einen Gebäudeschaden darstellen; 

 
cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

 
dd) Lawinen; 
 
ee) Erdbeben; 
 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 

§ 8 Weitere Elementargefahren 
 
1. Überschwemmung, Rückstau 
 
a) Überschwemmung 
 
 Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und 

Bodens des Versicherungsortes mit erheblichen Mengen 
von Oberflächenwasser durch 

 
aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-

den) Gewässern, 
 
bb) Witterungsniederschläge. 
 
cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 

von aa) oder bb). 
 
b) Rückstau 
 
 Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 

oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern 
oder durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig 
aus gebäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit ver-
bundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

 
 Die Selbstbeteiligung beträgt 500 EUR. 
 
c) Nicht versicherte Schäden 
 
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
– Erdbeben; 
 
– Sturmflut; 
 
– Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche gedrun-

gen (siehe a)); 
 
– Vulkanausbruch; 
 
– Verfügung von hoher Hand. 
 
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
2. Erdbeben 
 
a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erd-

bodens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erd-
innern ausgelöst wird. 

 
b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsneh-

mer nachweist, dass 
 
aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der 

Umgebung des Versicherungsortes Schäden an Gebäu-
den im einwandfreien Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder 

 
bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 

versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden 
sein kann. 

 
c) Nicht versicherte Schäden 
 
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende 

Ursachen Schäden durch Verfügung von hoher Hand. 
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bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
3. Erdsenkung, Erdrutsch 
 
a) Erdsenkung 
 
 Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erd-

bodens über naturbedingten Hohlräumen. 
 
b) Erdrutsch 
 
 Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Ab-

stürzen von Erd- oder Gesteinsmassen. 
 
c) Nicht versicherte Schäden 
 
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
– Trockenheit oder Austrocknung 
 
– Vulkanausbruch, 
 
– Überschwemmung, 
 
– Erdbeben, 
 
– Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung. 

 
– Verfügung von hoher Hand. 
 
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
4. Schneedruck, Lawinen 
 
a) Schneedruck 
 
 Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 

oder Eismassen. 
 
b) Lawinen 
 
 Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- 

oder Eismassen. 
 
c) Nicht versicherte Schäden 
 
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
– Überschwemmung; 
 
– Erdbeben; 
 
– Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung. 

 
– Verfügung von hoher Hand. 
 

bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 
an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
5. Vulkanausbruch 
 
a) Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim 

Aufreißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, 
Asche-Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Ma-
terialien und Gasen. 

 
b) Nicht versicherte Schäden 
 
aa) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
– Erdbeben 
 
– Verfügung von hoher Hand. 
 
bb) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 

 
6. Wartezeit 
 
a) Der Versicherungsschutz beginnt (00 Uhr) mit dem Ab-

lauf von zwei Wochen ab Versicherungsbeginn (Warte-
zeit). 

 
b) Diese Regelung entfällt, sofern Versicherungsschutz 

gegen Weitere Elementargefahren nach Nr. 1 bis Nr. 5 
über einen anderen Vertrag bestanden hat und der Ver-
sicherungsschutz ohne zeitliche Unterbrechung durch 
den vorliegenden Vertrag fortgesetzt wird. 

 
7. Besonderes Kündigungsrecht 
 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter 

Einhaltung einer Frist von drei Monaten die Weiteren 
Elementargefahren (siehe § 4 Nr. 1 d)) in Textform kün-
digen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er be-
stimmen, dass seine Kündigung erst zum Schluss des 
laufenden Versicherungsjahres wirksam wird. 

 
b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-

mer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. 

 
§ 9 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik, 
Aussperrung 
 
1. Innere Unruhen 
 
Versichert sind Schäden, die entstehen durch 
 
a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Ge-

walthandlungen im Zusammenhang mit Inneren Un-
ruhen oder 

 
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 

mit Inneren Unruhen. 
 
 Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht 

unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffent-
liche Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung 
geraten und Gewalt gegen Personen oder Sachen ver-
üben. 
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2. Böswillige Beschädigung 
 
Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch betriebsfremde Personen. 
 
Betriebsfremde Personen sind alle Personen, die nicht im 
Betrieb tätig sind. 
 
Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-
sachen Schäden 
 
a) durch Abhandenkommen versicherter Sachen; 
 
b) an versicherten Daten, es sei denn, dass der Verlust 

oder die Veränderung der Daten infolge eines dem 
Grunde nach versicherten Schadens (siehe Nr. 2 Satz 1) 
an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Da-
ten gespeichert waren. 

 
3. Streik, Aussperrung 
 
Versichert sind Schäden, die entstehen durch 
 
a) Zerstörung oder Beschädigung unmittelbar durch Streik 

oder Aussperrung oder 
 
b) Abhandenkommen in unmittelbarem Zusammenhang 

Streik oder Aussperrung. 
 
Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitseinstellung einer verhält-
nismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 
 
Aussperrung ist die auf ein bestimmtes Ziel gerichtete plan-
mäßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von Arbeitnehmern. 
 
4. Nicht versicherte Schäden 
 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
aa) Brand, Explosion oder Implosion, es sei denn, der 

Brand, die Explosion oder die Implosion ist durch Innere 
Unruhen entstanden; 

 
bb) Erdbeben; 
 
cc) Verfügung von hoher Hand. 
 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen, es sei denn, sie entstehen 
durch Brand, Explosion oder Implosion infolge von Inne-
ren Unruhen (siehe Nr. 1). 

 
5. Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 
 
Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. 
 
6. Besonderes Kündigungsrecht 
 
a) Versicherungsnehmer und Versicherer können die Ge-

fahr Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik 
oder Aussperrung (siehe § 4 Nr. 1 e)) jederzeit in Text-
form kündigen. Die Kündigung wird vier Wochen nach 
Zugang wirksam. 

 

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsneh-
mer den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach 
Zugang der Erklärung des Versicherers zum gleichen 
Zeitpunkt kündigen. 

 
§ 10 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 
 
1. Fahrzeuganprall 
 
Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von Schie-
nen- oder Straßenfahrzeugen mit versicherten Sachen oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befinden. 
 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen 
 
aa) Schäden, die von Fahrzeugen verursacht werden, die 

vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der ver-
sicherten Gebäude oder deren Arbeitnehmern betrieben 
werden; 

 
bb) Schäden durch Verschleiß; 
 
b) Nicht versichert sind 
 
aa) Schäden an Fahrzeugen; 
 
bb) Schäden an Zäunen, Straßen und Wegen. 
 
2. Rauch 
 
Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus den am Versicherungsort befind-
lichen Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen 
ausgetreten ist und unmittelbar auf versicherte Sachen ein-
wirkt. 
 
Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Ein-
wirkung des Rauches entstehen. 
 
3. Überschalldruckwellen 
 
Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat, und diese Druckwelle un-
mittelbar auf versicherte Sachen oder Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, einwirkt. 
 
4. Nicht versicherte Schäden 
 
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ur-

sachen Schäden durch 
 
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

 
bb) Erdbeben; 
 
cc) Verfügung von hoher Hand. 
 
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden 

an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugs-
fertig sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäu-
deteilen befindlichen Sachen. 
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§ 11 Glasbruch 
 
1. Gesamte Verglasung 
 
Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der Vergla-
sung (siehe § 1 Nr. 5) infolge Bruches (Zerbrechen). 
 
2. Werbeanlagen 
 
a) Bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen)  

– siehe § 1 Nr. 5 c) – umfasst Glasbruch auch das Zer-
brechen der Röhren (Systeme) und an den übrigen 
Teilen der Anlage auch alle Beschädigungen oder Zer-
störungen, soweit sie nicht eine unmittelbare Folge der 
durch den Betrieb der Anlage verursachten Abnutzung 
sind; 

 
b) Bei Firmenschildern und Transparenten umfasst Glas-

bruch auch Schäden durch Zerbrechen der Glas- und 
Kunststoffteile. 

 
 Dazu gehören auch Schäden an Leuchtkörpern oder 

nicht aus Glas oder Kunststoff bestehenden Teilen  
(z.B. Metallkonstruktion, Bemalung, Beschriftung, Ka-
bel), wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden 
durch Zerbrechen am Glas oder Kunststoff vorliegt und 
entweder beide Schäden auf derselben Ursache be-
ruhen oder der Schaden am Glas oder Kunststoff den 
anderen Schaden verursacht hat. 

 
3. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 
 
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
 
aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten  

(z.B. Schrammen, Muschelausbrüche), 
 
bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehr-

scheiben-Isolierverglasungen, 
 
cc) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 b) bis f) (Leitungswasser, 

Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, Innere 
Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aus-
sperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruck-
wellen) versichert sind. 

 
b) Nicht versichert sind Schäden durch 
 
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 

Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner 
Ladung; 

 
bb) Erdbeben; 
 
cc) Sturmflut. 
 
c) Die Versicherung von Werbeanlagen nach § 1 Nr. 5 c) 

erstreckt sich nicht auf 
 
aa) Kosten, die für Farbangleichungen unbeschädigter 

Systeme oder für sonstige Änderungen oder Verbesse-
rungen sowie für Überholungen entstehen; 

 
bb) Reparaturen (auch vorläufige) durch einen Nichtfach-

mann anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an 
den übrigen Teilen der Anlage sowie Folgeschäden 
hierdurch. 

 

§ 12 Ergänzende Gefahren für Schäden an Technischen 
Gebäudebestandteilen 
 
1. Begriff 
 
Ergänzende Gefahren für Schäden an technischen Gebäu-
debestandteilen sind 
 
a) die unvorhergesehene Zerstörung oder die Beschädi-

gung der Technischen Gebäudebestandteile (siehe § 1 
Nr. 1 a)). 

 
 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-

nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig 
vorhergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb 
ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten 
vorhersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit 
schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 
 Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sach-

schäden durch 
 
aa) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz 

Dritter; 
 
bb) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 
 
cc) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 
 
dd) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitsein-

richtungen; 
 
ee) Schwelen, Glimmen, Sengen oder Glühen; 
 
ff) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 
 
gg) Wasser, Feuchtigkeit; 
 
hh) Zerreißen infolge Fliehkraft; 
 
ii) Überdruck oder Unterdruck; 
 
jj) Frost oder Eisgang. 
 
b) das Abhandenkommen dieser Sachen durch Diebstahl. 

Diebstahl ist Bruch fremden Gewahrsams und Begrün-
dung eigenen Gewahrsams in der Absicht rechtswidriger 
Zueignung. 

 
2. Elektronische Bauelemente 
 
Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwiegen-
de Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwirkung 
einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen ist. 
 
Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird je-
doch Entschädigung geleistet. 
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3. Nicht versicherte Schäden 
 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mit-
wirkende Ursachen nicht auf 
 
a) Schäden, die nach § 4 Nr. 1 a) bis g) (Feuer, Leitungs-

wasser, Sturm, Hagel, Weitere Elementargefahren, 
Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder 
Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschall-
druckwellen, Glasbruch) versicherbar sind; 

 
b) Schäden durch 
 
aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 
 
bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 
 
cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 
 
dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder 

sonstigen Ablagerungen; 
 
 diese Ausschlüsse (siehe aa) bis dd)) gelten nicht für 

benachbarte Maschinenteile, die infolge eines solchen 
Schadens beschädigt werden und nicht auch ihrerseits 
aus Gründen gemäß aa) bis dd) bereits erneuerungs-
bedürftig waren; 

 
 die Ausschlüsse gemäß bb) bis dd) gelten ferner nicht in 

den Fällen von Nr. 1 a) und b), d) und e); ob ein Kon-
struktionsfehler vorliegt, wird nach dem Stand der Tech-
nik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Bedienungs-, 
Material- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der 
Technik zur Zeit der Herstellung; 

 
c) Schäden durch Einsatz einer Sache, deren Reparatur-

bedürftigkeit dem Versicherungsnehmer oder seinen 
Repräsentanten bekannt sein musste; der Versicherer 
leistet jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht 
durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wurde oder 
wenn die Sache zur Zeit des Schadens mit Zustimmung 
des Versicherers wenigstens behelfsmäßig repariert 
war; 

 
d) Schäden, soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Her-

steller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Re-
paraturauftrag einzutreten hat. 

 
 Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der 

Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach 
Zahlung der Entschädigung, dass ein Dritter für den 
Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte dies, 
so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits 
gezahlte Entschädigung. 

 
 Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf 

Kosten und nach den Weisungen des Versicherers 
außergerichtlich und erforderlichenfalls gerichtlich 
geltend zu machen. 

 
 Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn der Ver-

sicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht 
folgt oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer 
Schadenersatz leistet. 

 
e) Schäden an versicherten Daten, es sei denn, dass der 

Verlust oder die Veränderung der Daten infolge eines 
dem Grunde nach versicherten Schadens (siehe Nr. 1) 
an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese Da-
ten gespeichert waren; 

 

f) Schäden an Transportbändern, Raupen, Kabeln, Stein- 
und Betonkübeln, Ketten, Seilen, Gurten, Riemen, 
Bürsten, Kardenbelägen, Bereifungen sowie Öl- oder 
Gasfüllungen, die Isolationszwecken dienen und Öl-
füllungen von versicherten Turbinen, es sei denn, dass 
an anderen Teilen der versicherten Sache ein versicher-
ter Schaden (siehe Nr. 1) entstanden ist; 

 
g) Schäden durch Abhandenkommen; Nr. 1 b) bleibt unbe-

rührt; 
 
h) Schäden durch den Verlust, die Veränderung oder die 

Nichtverfügbarkeit der Daten oder Programme durch 
Programme oder Dateien mit Schadenfunktion (z.B. 
Computerviren, -würmer, Trojanische Pferde) oder in-
folge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in 
Computersysteme. 

 
§ 13 Versicherungsort 
 
Versicherungsort sind die in dem Versicherungsvertrag be-
zeichneten Grundstücke, auf denen sich die versicherten 
Gebäude befinden. 
 
Versicherungsort für Sicherungsdaten/-träger ist auch das 
Gebäude, in das diese ausgelagert sind. 
 
§ 14 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 
 
1. Sicherheitsvorschriften 
 
Vor Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versicherungs-
nehmer 
 
a) mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Pro-

grammen zu erstellen, sofern nicht in der Branche des 
Versicherungsnehmers kürzere Fristen zur Datensiche-
rung üblich sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie 
im Versicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit 
den Originalen zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen können; 

 
b) für die Gefahr Leitungswasser 
 
aa) die versicherten wasserführenden Anlagen und Ein-

richtungen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu er-
halten und Mängel, Störungen oder Schäden unverzüg-
lich nach den anerkannten Regeln der Technik beseiti-
gen zu lassen; 

 
bb) während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu 

beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

 
cc) nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtun-

gen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 
 
dd) ortsfeste Wasserlöschanlagen mindestens einmal in 

jedem Kalenderhalbjahr durch die Technische Prüfstelle 
der VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine 
gleichermaßen qualifizierte Prüfstelle prüfen und etwai-
ge Mängel unverzüglich abzustellen oder beseitigen zu 
lassen; die Erfüllung dieser Obliegenheiten ist dem Ver-
sicherer durch ein Prüfzeugnis nachzuweisen; 

 
c) für die Gefahr Sturm und Hagel die versicherten 

Sachen, insbesondere Dächer und außen an den Ge-
bäuden angebrachte Sachen, stets im ordnungsge-
mäßen Zustand zu erhalten und Mängel, Störungen 
oder Schäden unverzüglich nach den anerkannten 
Regeln der Technik beseitigen zu lassen; 
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d) für die weiteren Elementargefahren Überschwemmung 
und Rückstau Abflussleitungen auf dem Versicherungs-
ort freizuhalten. 

 
2. Folgen der Obliegenheitsverletzung 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer unter den in § 28 be-
schriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. 
 
§ 15 Versicherungswert und Versicherungssumme 
 
1. Gebäude 
 
Versicherungswert von Gebäuden (siehe § 1 Nr. 1) ist 
 
a) soweit Versicherung zum gleitenden Neuwert vereinbart 

ist, der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes in Prei-
sen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich 
nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonsti-
ge Konstruktions- und Planungskosten. 

 
 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die 

Baukostenentwicklung an (siehe § 16). Deshalb besteht 
Versicherungsschutz auf der Grundlage des ortsübli-
chen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles. 

 
b) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der 

Neuwert. Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert ein-
schließlich Architektengebühren sowie sonstiger Kon-
struktions- und Planungskosten. 

 
c) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert ver-

einbart ist oder falls der Zeitwert im Falle von a) oder b) 
weniger als 40 % des Neuwertes beträgt (Zeitwertvor-
behalt). 

 
 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäu-

des durch einen Abzug entsprechend seinem insbe-
sondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zu-
stand. 

 
d) der gemeine Wert, falls Versicherung nur zum gemeinen 

Wert vereinbart ist oder falls das Gebäude zum Abbruch 
bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; eine dauern-
de Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäu-
de für seinen Zweck allgemein oder im Betrieb des Ver-
sicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 

 
 der gemeine Wert ist der für den Versicherungsnehmer 

erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder für das 
Altmaterial. 

 
2. Gebäudezubehör, weiteres Zubehör sowie sonstige 
Grundstücksbestandteile 
 
Versicherungswert für Gebäudezubehör (siehe § 1 Nr. 2), 
weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile 
(siehe § 1 Nr. 3) ist 
 
a) soweit die Gleitende Neuwertversicherung (siehe § 16) 

vereinbart ist, der Betrag, der nach Preisen des Jahres 
1914 aufzuwenden ist, um Sachen in gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen oder 
sie neu herzustellen; maßgebend ist der niedrigere Be-
trag; 

 
 Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die 

Baukostenentwicklung an (siehe § 16). 

b) soweit Versicherung zum Neuwert vereinbart ist, der 
Neuwert. Der Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden 
ist, um Sachen gleicher Art und Güte in neuwertigem 
Zustand wiederzubeschaffen oder sie neu herzustellen; 
maßgebend ist der niedrigere Betrag; 

 
c) der Zeitwert, falls Versicherung nur zum Zeitwert verein-

bart ist oder falls der Zeitwert im Fall der Versicherung 
zum Neuwert weniger als 40 % des Neuwertes beträgt 
(Zeitwertvorbehalt). 

 
 Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweg-

lichen Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten 
Zustand. 

 
d) der gemeine Wert, soweit die Sache für ihren Zweck 

allgemein oder im Betrieb des Versicherungsnehmers 
nicht mehr zu verwenden ist; 

 
 gemeiner Wert ist der für den Versicherungsnehmer 

erzielbare Verkaufspreis für die Sache oder für das 
Altmaterial. 

 
3. Daten und Programme 
 
Der Versicherungswert von für die Grundfunktion einer ver-
sicherten Sache notwendigen Daten und Programmen ent-
spricht dem Versicherungswert der Position Gebäude. 
 
4. Verglasungen 
 
Versicherungswert von Verglasungen (siehe § 1 Nr. 5 a)  
bis c)) sind die ortsüblichen Wiederherstellungskosten für 
Verglasungen gleicher Art und Güte. 
 
5. Mietausfall 
 
Der Versicherungswert des Mietausfalls (siehe § 2) ergibt 
sich aus der Summe der Versicherungswerte der versicher-
ten Sachen nach § 1 Nr. 1 und Nr. 2. 
 
6. Umsatzsteuer 
 
Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht be-
rechtigt, so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen. 
 
7. Interesse des Eigentümers 
 
a) Die Versicherung gilt für Rechnung des Eigentümers 

und des Versicherungsnehmers. 
 
 Für versicherte Sachen nach § 1, die der Versicherungs-

nehmer unter Eigentumsvorbehalt erworben hat, sowie 
für fremdes Eigentum ist für die Höhe des Versiche-
rungswertes, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
nur das Interesse des Eigentümers maßgebend. 

 
b) Abweichend von a) ist bei Sachen, die der Versiche-

rungsnehmer ohne Kaufoption geleast hat oder bei 
denen die Kaufoption bei Schadeneintritt bereits abge-
laufen war, das versicherte Interesse des Leasinggebers 
(Eigentümers) und damit der Versicherungswert – ab-
weichend von Nr. 1 bis Nr. 6 – begrenzt. Maßgebend ist 
der Betrag, der sich ausgehend vom Anschaffungspreis 
und unbeschadet der Regelung nach Nr. 1 c) und  
Nr. 2 c) nach Abzug der bis zum Schadeneintritt im 
Rahmen der Leasingraten vom Versicherungsnehmer 
bereits entrichteten Sachwertabschreibung ergibt. 

 
 Wird die Sachwertabschreibung nicht belegt, ist die ver-

einbarte Leasingrate in Abzug zu bringen. 



Druckstücknummer:  155B006032025 Seite 14 von 26 

 Ist der ermittelte Betrag höher als die maximale Rest-
forderung des Leasinggebers gegenüber dem Leasing-
nehmer, so ist diese maßgeblich. 

 
8. Versicherungssumme 
 
a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer 

und Versicherungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Be-
trag, der dem Versicherungswert nach Nr. 1 bis 6 ent-
sprechen soll. 

 
 Ist der gleitende Neuwert vereinbart worden, ist die Ver-

sicherungssumme nach dem ortsüblichen Neubauwert 
zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausge-
drückt wird (Versicherungssumme „Wert 1914“). 

 
b) Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart 

worden, soll der Versicherungsnehmer die Versiche-
rungssumme für die versicherte Sache für die Dauer des 
Versicherungsverhältnisses dem jeweils gültigen Ver-
sicherungswert anpassen. 

 
c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die 

Versicherungssumme nicht dem Versicherungswert, 
kann die Regelung über die Unterversicherung zur An-
wendung kommen (siehe § 17 Nr. 4). 

 
§ 16 Prämie in der gleitenden Neuwertversicherung und 
deren Anpassung an die Baukostenentwicklung 
 
1. Berechnung der Prämie 
 
Grundlagen der Berechnung der Prämie sind die Versiche-
rungssumme „Wert 1914“, der vereinbarte Prämiensatz so-
wie der Anpassungsfaktor (siehe Nr. 2 a)). 
 
Die jeweils zu zahlende Jahresprämie wird berechnet durch 
Multiplikation der vereinbarten Grundprämie 1914 (Versiche-
rungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit dem Prämiensatz) 
mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor. 
 
2. Anpassung der Prämie 
 
a) Die Prämie verändert sich entsprechend der Anpassung 

des Versicherungsschutzes (siehe § 15 Nr. 1 a) und  
Nr. 2 a)) gemäß der Erhöhung oder Verminderung des 
Anpassungsfaktors. 

 
b) Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich je-

weils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem 
Jahr beginnende Versicherungsperiode entsprechend 
dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den Monat 
Mai des Vorjahres veröffentlichte Baupreisindex für 
Wohngebäude und der für den Monat April des Vor-
jahres veröffentlichte Tariflohnindex für das Baugewerbe 
verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische 
Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Än-
derung des Baupreisindexes zu 80 % und die des Tarif-
lohnindexes zu 20 % berücksichtigt. Bei dieser Berech-
nung wird jeweils auf zwei Stellen nach dem Komma ge-
rundet. 

 
 Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem 

Komma errechnet und gerundet. 
 
 Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma 

eine Fünf oder eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, 
sonst abgerundet. 

 

c) Der Versicherungsnehmer kann der Erhöhung der Prä-
mie innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung 
über die Erhöhung des Anpassungsfaktors zugegangen 
ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. 
Damit wird die Erhöhung nicht wirksam. Die Versiche-
rung bleibt dann als Neuwertversicherung (siehe § 15 
Nr. 1 b) und Nr. 2 b)) in Kraft, und zwar zur bisherigen 
Prämie und mit einer Versicherungssumme, die sich aus 
der Versicherungssumme „Wert 1914“ multipliziert mit 
1/100 des Baupreisindexes für Wohngebäude ergibt, der 
im Mai des Vorjahres galt. 

 
 In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungs-

verzicht nicht mehr. Das Recht des Versicherungsneh-
mers auf Herabsetzung der Versicherungssumme 
wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt. 

 
§ 17 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung, 
Versicherung auf Erstes Risiko 
 
1. Entschädigungsberechnung 
 
a) Der Versicherer ersetzt 
 
aa) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalles ab-

handen gekommenen Sachen den Versicherungswert 
(siehe § 15) unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles; 

 
bb) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-

kosten zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 
zuzüglich einer durch den Versicherungsfall entstande-
nen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch den Versicherungs-
wert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 

 
 Die Reparaturkosten werden gekürzt, soweit durch die 

Reparatur der Versicherungswert der Sache gegenüber 
dem Versicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles erhöht wird. 

 
 Restwerte werden angerechnet. 
 
 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen blei-

ben, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, sowohl 
für die Restwerteanrechnung als auch für den erhöhten 
Schadenaufwand durch Mehrkosten unberücksichtigt. 

 
b) Soweit Gleitende Neuwertversicherung (siehe § 15  

Nr. 1 a) und Nr. 2 a)) vereinbart ist, wird der Schaden 
nach a) auf der Grundlage der ortsüblichen Preise zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles ermittelt. 

 
c) Für Kosten leistet der Versicherer Entschädigung nur, 

soweit dies besonders vereinbart ist; dies gilt nicht für 
die Bestimmungen über die Aufwendungen zur Abwen-
dung und Minderung des Schadens sowie für die Be-
stimmungen über die Kosten der Ermittlung und Fest-
stellung des Schadens und für die Kosten für die Gefahr 
Glasbruch nach § 3 Nr. 1 bis Nr. 3. 

 
 Ist der Zeitwert Versicherungswert, so werden auch die 

Mehrkosten infolge Preissteigerungen (siehe § 3  
Nr. 4 e)) und die Mehrkosten durch behördliche Wieder-
herstellungsbeschränkungen (siehe § 3 Nr. 4 f)) nur im 
Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert ersetzt; dies gilt 
nicht bei beschädigten Sachen. Ist nach einer vertrag-
lichen Wiederherstellungsvereinbarung nur der Zeitwert-
schaden zu erstatten, so werden die Mehrkosten nicht 
ersetzt. 
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d) Abweichend von a) und b) ersetzt der Versicherer für Er-
gänzende Gefahren für Schäden an Technischen Ge-
bäudebestandteilen (siehe § 12): 

 
aa) maximal den Zeitwert, wenn für die versicherten Sachen 

serienmäßig erstellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen 
sind; 

 
bb) an Teilen nach § 12 Nr. 3 f), Akkumulatorenbatterien so-

wie Verbrennungsmotoren nur den Zeitwert (siehe § 15 
Nr. 1 c)) oder unter den dort genannten Voraussetzun-
gen nur den gemeinen Wert (siehe § 15 Nr. 1 d)); 

 
cc) die Kosten für Teile nach § 1 Nr. 6 e) aa), bb) und dd) 

jedoch unter Abzug einer Wertverbesserung und nur, 
wenn diese zur Wiederherstellung einer Sache beschä-
digt oder zerstört und deshalb erneuert werden müssen; 

 
dd) den Schaden nach a), maximal jedoch den Neuwert ge-

kürzt nach folgender Tabelle: 
 
 

Bezeichnung der Röhren Verringerung der 
Entschädigung nach 

Benutzungsdauer 

 von monatlich 
um 

Röntgen- oder Ventilröhren 6 Monaten 5,5 % 

Laserröhren 6 Monaten 5,5 % 

Kathodenstrahlröhren (CRT) 
in Aufzeichnungseinheiten 
von Foto- oder Lichtsatz-
anlagen  

12 Monaten 3,0 % 

Bildaufnahmeröhren 12 Monaten 3,0 % 

Bildwiedergaberöhren  18 Monaten 2,5 % 

Hochfrequenzleistungsröhren 18 Monaten 2,5 % 

Speicherröhren 24 Monaten 2,0 % 

Fotomultiplierröhren 24 Monaten 2,0 % 

Linearbeschleunigerröhren 24 Monaten 2,0 % 

 
 Die Benutzungsdauer wird von dem Zeitpunkt an ge-

rechnet, zu dem der erste Benutzer die Nutzungsmög-
lichkeit hatte. 

 
e) Soweit Mietausfall (siehe § 2) versichert ist, ersetzt der 

Versicherer den versicherten Mietausfall, höchstens je-
doch bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze. 

 
 Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen blei-

ben, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, unbe-
rücksichtigt. 

 

2. Neuwertschaden 
 
Ist die Entschädigung zum Gleitenden Neuwert oder Neu-
wert vereinbart, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den 
Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt 
(Neuwertanteil), einen Anspruch nur, soweit und sobald er 
innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungs-
falles sichergestellt hat, dass er die Entschädigung verwen-
den wird, um  
 
a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der 

bisherigen Stelle wiederherzustellen. Ist die Wiederher-
stellung an der bisherigen Stelle rechtlich nicht möglich 
oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 

 
b) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör und sonstige 

Grundstücksbestandteile, die zerstört wurden oder ab-
handen gekommen sind, in gleicher Art und Güte und in 
neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vor-
heriger Zustimmung des Versicherers genügt Wieder-
beschaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschi-
nen und Geräten können Maschinen und Geräte beliebi-
ger Art wiederbeschafft werden, wenn deren Betriebs-
zweck derselbe ist; 

 
c) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör und sonstige 

Grundstücksbestandteile, die beschädigt worden sind, 
wiederherzustellen. 

 
3. Zeitwertschaden 
 
Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden ge-
kommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den 
Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen 
werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, 
um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalles erhöht würde. 
 
4. Unterversicherung 
 
a) Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versiche-

rungswert unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falles, so besteht Unterversicherung. Im Fall der Unter-
versicherung wird die Entschädigung nach Nr. 1 in dem 
Verhältnis von Versicherungssumme zum Versiche-
rungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 

 
 Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der 

Versicherungssumme dividiert durch den Versicherungs-
wert. 

 
 Ist die Entschädigung für einen Teil der in einer Position 

versicherten Sachen auf bestimmte Beträge begrenzt, 
so werden bei Ermittlung des Versicherungswertes der 
davon betroffenen Sachen höchstens diese Beträge 
berücksichtigt. Ergibt sich aus dem so ermittelten Ver-
sicherungswert eine Unterversicherung, so wird die Ent-
schädigung nach Nr. 1 entsprechend gekürzt. 

 
 Entsprechendes gilt für die Berechnung versicherter 

Kosten nach § 3 Nr. 1 bis Nr. 3 sowie Nr. 4 e) und f). 
 
b) Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede vereinbarte 

Position gesondert festzustellen. 
 
c) Die Bestimmungen über die Entschädigungsgrenzen 

nach Nr. 7 sind im Anschluss von a) und b) anzu-
wenden. 
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d) In der gleitenden Neuwertversicherung gilt die Versiche-
rungssumme 1914, als ausreichend vereinbart, wenn 

 
aa) sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten 

Schätzung eines Bausachverständigen festgesetzt wird; 
 
bb) der Versicherungsnehmer im Antrag den Neuwert in 

Preisen eines anderen Jahres zutreffend angibt und der 
Versicherer diesen Betrag auf seine Verantwortung um-
rechnet; 

 
cc) der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, 

Ausbau und Ausstattung des Gebäudes zutreffend be-
antwortet und der Versicherer hiernach die Versiche-
rungssumme umrechnet. 

 
Wird die nach aa) bis cc) ermittelte Versicherungssumme 
1914 vereinbart, nimmt der Versicherer keinen Abzug wegen 
Unterversicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 
 
Der Unterversicherungsverzicht gilt nicht, wenn nachträglich 
wertsteigernde bauliche Maßnahmen durchgeführt wurden. 
 
5. Versicherung auf Erstes Risiko 
 
Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risi-
ko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Posi-
tionen nicht berücksichtigt. 
 
6. Selbstbeteiligung 
 
Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um die verein-
barte Selbstbeteiligung gekürzt. 
 
7. Entschädigungsgrenzen 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens 
 
a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungs-

summe; 
 
b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungs-

grenzen; 
 
c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung; 

Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

 
Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 
 
8. Jahreshöchstentschädigung 
 
Soweit dies vereinbart ist, ist die Entschädigung für 
 
a) Weitere Elementargefahren (siehe § 8), 
 
b) Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder 

Aussperrung (siehe § 9), 
 
c) Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen  

(siehe § 10) 
 
jeweils auf 100 % der Versicherungssumme bzw. den ver-
einbarten Betrag je Versicherungsjahr begrenzt. 
 
9. Umsatzsteuer 
 
Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich 

der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat. 
 
10. Ereignisdefinition 
 
Unter einem Versicherungsfall sind alle Schäden zu ver-
stehen, die aus ein und derselben Ursache innerhalb von  
72 Stunden anfallen. 
 
Dies gilt nicht für die Gefahr Feuer (siehe § 4 Nr. 1 a)). 
 
§ 18 Teileigentümergemeinschaft 
 
1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Teileigen-
tümern der Versicherer wegen des Verhaltens einzelner 
Teileigentümer ganz oder teilweise leistungsfrei, so kann er 
sich hierauf gegenüber den übrigen Teileigentümern wegen 
deren Sondereigentums sowie deren Miteigentumsanteilen 
nicht berufen. 
 
2. Die übrigen Teileigentümer können verlangen, dass der 
Versicherer sie auch insoweit entschädigt, als er gegenüber 
einzelnen Miteigentümern leistungsfrei ist, soweit diese zu-
sätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung des gemein-
schaftlichen Eigentums verwendet wird. 
 
3. Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungs-
grund vorliegt, ist verpflichtet, dem Versicherer die Aufwen-
dungen nach Nr. 1 und Nr. 2 zu erstatten. 
 
§ 19 Veräußerung der versicherten Sachen 
 
1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 
 
a) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer 

veräußert, so tritt zum Zeitpunkt des Eigentumsüber-
gangs (bei Immobilien das Datum des Grundbuchein-
trages) an dessen Stelle der Erwerber in die während 
der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungs-
verhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers ein. 

 
b) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, 

die auf die zur Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende 
Versicherungsperiode entfällt, als Gesamtschuldner. 

 
c) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst 

gegen sich gelten lassen, wenn er hiervon Kenntnis er-
langt. 

 
2. Kündigungsrechte 
 
a) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Ver-

sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht 
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der 
Kenntnis des Versicherers von der Veräußerung aus-
geübt wird. 

 
b) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis 

mit sofortiger Wirkung oder zum Ende der laufenden 
Versicherungsperiode in Schriftform zu kündigen. 

 
 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb 

eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis 
des Erwerbers vom Bestehen der Versicherung inner-
halb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt 
wird. 

 
c) Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Ver-

äußerer allein für die Zahlung der Prämie. 
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3. Anzeigepflichten 
 
a) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform anzuzeigen. 
 
b) Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht 

zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu 
dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der Ver-
sicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer be-
stehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen 
hätte. 

 
c) Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung ver-

pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt 
bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers 
abgelaufen war und er nicht gekündigt hat. 

 
§ 20 Grundpfandrechtsgläubiger 
 
Hat ein Grundpfandrechtsgläubiger sein Grundpfandrecht 
angemeldet, ist eine Kündigung des Versicherungsverhält-
nisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick auf die 
Gefahr Feuer nur wirksam, wenn der Versicherungsnehmer 
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsver-
trags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht 
mit dem Grundpfandrecht belastet war oder dass der Grund-
pfandrechtsgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. Dies 
gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im Ver-
sicherungsfall. 
 
§ 21 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 
seines Vertreters bis zum Vertragsschluss 
 
1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von 
Gefahrumständen 
 
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Ver-
tragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahr-
umstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Text-
form gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. 
 
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige 
verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung, aber vor Ver-
tragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 
 
2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
a) Vertragsänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht 

vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag 
auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versiche-
rers rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Ver-
sicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung 
werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 
 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um 

mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahr-
absicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mit-
teilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den 

Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hin-
zuweisen. 

 
b) Rücktritt und Leistungsfreiheit 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach Nr. 1, kann der Versicherer vom Vertrag zurück-
treten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die 
Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
verletzt. 

 
 Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist 

das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht ange-
zeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingun-
gen abgeschlossen hätte. 

 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungs-

falles zurück, so ist er nicht zur Leistung verpflichtet, es 
sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die 
Verletzung der Anzeigepflicht sich auf einen Umstand 
bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ur-
sächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeige-
pflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

 
c) Kündigung 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, kann der Ver-
sicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat kündigen, es sei denn, der Versicherer 
hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen ab-
geschlossen. 

 
d) Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung 

(siehe a)), zum Rücktritt (siehe b)) und zur Kündigung 
(siehe c)) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Ver-
sicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder 
die unrichtige Anzeige kannte. 

 
e) Anfechtung 
 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arg-

listiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. 
 
3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum 
Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) oder zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich gel-
tend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er 
seine Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich 
weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren 
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung 
der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die 
das von ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 
 
4. Rechtsfolgenhinweis 
 
Die Rechte zur Vertragsänderung (siehe Nr. 2 a)), zum 
Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung (siehe Nr. 2 c)) 
stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 
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5. Vertreter des Versicherungsnehmers 
 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungs-
nehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung von Nr. 1 
und Nr. 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters 
als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungs-
nehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer 
kann sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
 
6. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (siehe 
Nr. 2 a)), zum Rücktritt (siehe Nr. 2 b)) und zur Kündigung 
(siehe Nr. 2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die 
vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich 
auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder sein 
Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt 
hat. 
 
§ 22 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, 
Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- 
oder Einmalprämie 
 
1. Beginn des Versicherungsschutzes 
 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelun-
gen in Nr. 3 und Nr. 4 zu dem im Versicherungsschein ange-
gebenen Zeitpunkt. 
 
2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie 
 
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem 
Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem 
Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein an-
gegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns 
vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige Prämie un-
verzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 
 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Ver-
sicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist. 
 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versiche-
rungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist die 
erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach 
Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 
 
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste 
Rate als erste Prämie. 
 
3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug 
 
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach  
Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der 
Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung 
nicht bewirkt ist. 
 
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
4. Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
Hat der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeits-
zeitpunkt gezahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zah-
lung der Prämie eingetretenen Versicherungsfall nicht zur 

Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen 
auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam 
gemacht hat. 
 
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
§ 23 Dauer und Ende des Vertrages 
 
1. Dauer 
 
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitraum abgeschlossen. 
 
2. Stillschweigende Verlängerung 
 
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer 
der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zuge-
gangen ist. 
 
3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen 
 
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei 
Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden 
Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom 
Versicherungsnehmer gekündigt werden. 
 
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Mo-
nate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres zu-
gehen. 
 
4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr 
 
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vor-
gesehenen Zeitpunkt. 
 
5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch 
Realgläubiger 
 
Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist 
eine Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch den 
Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Gefahrengruppe 
Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Absturz oder An-
prall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn der Versiche-
rungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Ver-
sicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Kündigung spätestens zulässig war, das 
Grundstück nicht mit dem Grundpfandrecht belastet war 
oder dass der Realgläubiger der Kündigung zugestimmt hat. 
Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder 
im Versicherungsfall. 
 
6. Wegfall des versicherten Interesses 
 
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-
sicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem 
der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt. 
 
§ 24 Folgeprämie 
 
1. Fälligkeit 
 
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt 

der jeweiligen Versicherungsperiode fällig. 
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b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des 
im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung 
angegebenen Zeitraums bewirkt ist. 

 
2. Schadenersatz bei Verzug 
 
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folge-
prämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des 
ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu ver-
langen. 
 
3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung 
 
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei 

nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie auf 
dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab Zu-
gang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). 
Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 
Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen 
und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die 
Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht – 
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist. 

 
b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der 
Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder Kosten in Ver-
zug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung 

gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, 
sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der 
geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

 
 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-

frist so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirk-
sam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem 
Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

 
4. Zahlung der Prämie nach Kündigung 
 
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungs-
nehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung oder, 
wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, 
innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung leistet. 
Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers 
(siehe Nr. 3 b)) bleibt unberührt. 
 
§ 25 Lastschriftverfahren 
 
1. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren ver-
einbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt 
der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des 
Kontos zu sorgen. 
 
2. Änderung des Zahlungsweges 
 
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine 
oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsver-
such, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer 
berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform zu kün-
digen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzu-
weisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, die  

ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu über-
mitteln. Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren 
für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Ver-
sicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 
 
§ 26 Ratenzahlung 
 
Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden 
Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen als ge-
stundet. 
 
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode 
werden sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit 
einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn 
eine Entschädigung fällig wird. 
 
§ 27 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 
1. Allgemeiner Grundsatz 
 
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhält-

nisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht dem 
Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjeni-
ge Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat. 
 

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weg, steht dem Versicherer die Prämie zu, 
die er hätte beanspruchen können, wenn die Versiche-
rung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt hat. 

 
2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, An-
fechtung und fehlendem versicherten Interesse 
 
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine 

Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen zu wider-
rufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu er-
statten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der 
Belehrung über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfol-
gen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hinge-
wiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, 
dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt. 

 
 Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Ver-

sicherer zusätzlich die für das erste Versicherungsjahr 
gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat. 

 
b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 

Versicherers beendet, weil der Versicherungsnehmer 
Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Ver-
tragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirk-
samwerden der Rücktrittserklärung zu. 

 
 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des 

Versicherers beendet, weil die einmalige oder die erste 
Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksam-
werden der Anfechtungserklärung zu. 
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d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der 
Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei 
Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das 
Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse 
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann je-
doch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes 

Interesse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall die 
Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
§ 28 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Ver-

sicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
zu erfüllen hat, sind: 

 
aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie 

vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften (§ 14); 
 
 Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen die 

zuständige Behörde in Textform zugestimmt hat, beein-
trächtigen die Entschädigungspflicht nicht; 

 
bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten 

Obliegenheiten. 
 
b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Ver-
sicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
den Vertrag fristlos kündigen. 

 
 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausge-

schlossen, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob-
fahrlässig verletzt hat. 

 
2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles 
 
a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versiche-

rungsfalles 
 
aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 

Schadens zu sorgen; 
 
bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von 

ihm Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – gegebenenfalls 
auch mündlich oder telefonisch – anzuzeigen; 

 
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /  

-minderung – gegebenenfalls auch mündlich oder tele-
fonisch – einzuholen, wenn die Umstände dies ge-
statten; 

 
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung /  

-minderung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Ertei-
len mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte 
Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver-
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
handeln; 

 
ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigen-

tum unverzüglich der Polizei anzuzeigen; 
 

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Ver-
zeichnis der abhanden gekommenen Sachen einzu-
reichen; 

 
gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die 

Schadenstelle oder die beschädigten Sachen durch den 
Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollzieh-
bar zu dokumentieren (z.B. durch Fotos) und die be-
schädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren; 

 
hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Aus-

kunft – auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfan-
ges der Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist 
sowie jede Untersuchung über Ursache und Höhe des 
Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pflicht zu gestatten; 

 
ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, 

deren Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden 
kann. 

 
b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Ver-

sicherers einem Dritten zu, so hat dieser die Obliegen-
heiten nach a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies 
nach den tatsächlichen und rechtlichen Umständen 
möglich ist. 

 
3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach Nr. 1 oder Nr. 2 vorsätzlich, so ist der Versicherer 
von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen. 

 
b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung 

ist der Versicherer jedoch zur Leistung verpflichtet, so-
weit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Ver-
letzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Fest-
stellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist. 

 
c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, so ist der Versicherer nur dann voll-
ständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Ver-
sicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
§ 29 Gefahrerhöhung 
 
1. Begriff der Gefahrerhöhung 
 
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der 

Vertragserklärung des Versicherungsnehmers die tat-
sächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalles oder eine Ver-
größerung des Schadens oder die ungerechtfertigte In-
anspruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird. 

 
b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere – aber nicht 

nur – vorliegen, wenn sich ein gefahrerheblicher Um-
stand ändert nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat. 
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 Eine Änderung eines gefahrerheblichen Umstandes liegt 
z.B. dann vor, wenn von der dokumentierten Betriebsbe-
schreibung abgewichen wird, Neu- oder Erweiterungs-
bauten durchgeführt werden, oder ein Gebäude oder der 
überwiegende Teil des Gebäudes nicht genutzt wird. 

 
c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich 

die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder nach den 
Umständen als mitversichert gelten soll. 

 
2. Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Ver-

sicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung des 
Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder 
deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

 
b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er 

ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine Ge-
fahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss 
er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen. 

 
c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertrags-

erklärung unabhängig von seinem Willen eintritt, muss 
der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich 
anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat. 

 
3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Ver-
sicherer 
 
a) Kündigungsrecht 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung 

nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Vertrag fristlos 
kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Ver-
pflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 
Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen. 

 
 Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann 

der Versicherer unter Einhaltung einer Frist von einem 
Monat kündigen. 

 
 Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den 

Fällen nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
kündigen. 

 
b) Vertragsänderung 
 
 Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder 
die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen. 

 
 Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung 

um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Ab-
sicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kün-
digungsrecht hinzuweisen. 

 
4. Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertrags-
anpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb 
eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahr-
erhöhung ausgeübt werden oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat. 
 

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung 
 
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall 

ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, 
wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach  
Nr. 2 a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versiche-
rungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis 
zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu 
beweisen. 

 
b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und Nr. 2 c) 

ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem 
die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Ver-
sicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, 
so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungs-
pflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die 
Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die An-
zeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war. 

 
c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, 
 
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 

Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht 
war oder 

 
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die 

Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und 
eine Kündigung nicht erfolgt war oder 

 
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeit-

punkt der Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrund-
sätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt. 

 
§ 30 Überversicherung; Mehrere Versicherer 
 
1. Überversicherung 
 
a) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des ver-

sicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der Ver-
sicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, 
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Ver-
sicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt 
wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens, ist für 
die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der 
Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag 
von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen 
worden wäre. 

 
b) Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in 

der Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis zu 
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
2. Mehrere Versicherer 
 
a) Anzeigepflicht 
 
 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versicherer 
die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der 
Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben. 

 



Druckstücknummer:  155B006032025 Seite 22 von 26 

b) Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 

nach a) vorsätzlich oder grob fahrlässig, so ist der Ver-
sicherer unter den in § 8 beschriebenen Voraussetzun-
gen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teil-
weise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn 
der Versicherer vor Eintritt des Versicherungsfalles 
Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat. 

 
c) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 
 
aa) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen die-

selbe Gefahr versichert und übersteigen die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert oder 
übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Ent-
schädigungen, die von jedem Versicherer ohne Be-
stehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den 
Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor. 

 
bb) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner 

verpflichtet, dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, 
dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt. Der 
Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht mehr 
als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei 
demselben Versicherer bestehen. 

 
 Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte 

aus anderen Versicherungsverträgen Entschädigung für 
denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus 
dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die Ent-
schädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in 
diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei 
Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträ-
gen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten 
ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. 

 
cc) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversiche-

rung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist 
jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 
 Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt 

zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden 
Umständen Kenntnis erlangt. 

 
d) Beseitigung der Mehrfachversicherung 
 
aa) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den 

die Mehrfachversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis 
von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlos-
sen, kann er verlangen, dass der später geschlossene 
Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme 
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den 
Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Ver-
sicherung nicht gedeckt ist. 

 
 Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung 

der Versicherungssumme und Anpassung der Prämie 
werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklä-
rung dem Versicherer zugeht. 

 

bb) Die Regelungen nach aa) sind auch anzuwenden, wenn 
die Mehrfachversicherung dadurch entstanden ist, dass 
nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge 
der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im 
Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, 
kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßi-
ge Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Prämien verlangen. 

 
§ 31 Versicherung für fremde Rechnung 
 
1. Rechte aus dem Vertrag 
 
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Ver-
sicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 
 
2. Zahlung der Entschädigung 
 
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver-
sicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 
 
3. Kenntnis und Verhalten 
 
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versiche-

rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei 
der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten zu berücksichti-
gen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungs-
nehmers und des Versicherten umfasst, muss sich der 
Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen las-
sen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. 

 
b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, 

wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen 
worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung 
des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht zu-
mutbar war. 

 
c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen 

an, wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne 
Auftrag des Versicherten geschlossen und den Ver-
sicherer nicht darüber informiert hat. 

 
§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen 
 
1. Übergang von Ersatzansprüchen 
 
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Über-
gang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch 
des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er 
bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei 
denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht. 
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2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 
 
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Ver-
sicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; 
die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahr-
lässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 
 
§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall 
 
1. Kündigungsrecht 
 
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der 
Vertragsparteien den Versicherungsvertrag kündigen. Die 
Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der ande-
ren Vertragspartei spätestens einen Monat nach Auszahlung 
oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein. 
 
2. Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam 
wird. 
 
3. Kündigung durch Versicherer 
 
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
§ 34 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 
 
1. Fälligkeit der Entschädigung 
 
a) Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen 

des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des An-
spruchs abgeschlossen sind. 

 
 Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Mel-

dung des Schadens den Betrag als Abschlagszahlung 
beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu 
zahlen ist. 

 
b) Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 

Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung sichergestellt hat. 

 
c) Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der 

Entschädigung für Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die 
laufende Produktion nicht mehr benötigte Fertigungs-
vorrichtungen wird fällig, nachdem der Versicherungs-
nehmer gegenüber dem Versicherer den Nachweis ge-
führt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung sichergestellt hat. 

 
 

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils 
 
Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Ver-
sicherer nach Nr. 1 b) oder Nr. 1 c) geleisteten Entschädi-
gung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschul-
dens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer an-
gemessenen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
worden ist. 
 
3. Verzinsung 
 
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 
 
a) die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines 

Monats nach Meldung des Schadens geleistet wird – 
seit Anzeige des Schadens zu verzinsen; 

 
b) der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 

Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in 
dem der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versicherter 
Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat; 

 
c) der Zinssatz beträgt 4 % pro Jahr; 
 
d) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung 

fällig. 
 
4. Hemmung 
 
Bei der Berechnung der Fristen nach Nr. 1, Nr. 3 a) und  
Nr. 3 b) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem 
infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 
 
5. Aufschiebung der Zahlung 
 
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 
 
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-

rungsnehmers bestehen; 
 
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 

den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft; 

 
c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-

lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte. 

 
§ 35 Sachverständigenverfahren 
 
1. Feststellung der Schadenhöhe 
 
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles verlangen, dass die Höhe des Schadens in 
einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. 
 
Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer 
und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 
 
2. Weitere Feststellungen 
 
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 
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3. Verfahren vor Feststellung 
 
Für das Sachverständigenverfahren gilt: 
 
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 

benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen be-
nannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr ge-
nannten Sachverständigen in Textform auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zwei-
te Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen 
nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die 
auffordernde Partei durch das für den Schadenort zu-
ständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung durch den Versicherer ist der Versicherungsneh-
mer auf diese Folge hinzuweisen. 

 
b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person 

benennen, die Mitbewerber des Versicherungsnehmers 
ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; 
ferner keine Person, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis steht. 

 
c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Be-

ginn ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachverstän-
digen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den 
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

 
4. Feststellung 
 
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten: 
 
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 

und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falles; 

 
b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 
 
c) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen; 
 
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten 

Kosten; 
 
e) ein Verzeichnis der nicht vom Schaden betroffenen ver-

sicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungs-
vertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles; 

 
f) – entfällt – 
 
g) bei Mietausfallschäden 
 
aa) den versicherten Mietausfall; 
 
bb) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 

den versicherten Mietausfallschaden beeinflussen. 
 
5. Verfahren nach Feststellung 
 
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen bei-
den Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der 
Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versiche-
rer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 
 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbind-
lichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Ent-
schädigung. 
 
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachver-
ständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen 
oder sie verzögern. 
 
6. Kosten 
 
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Ob-
mannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
7. Obliegenheiten 
 
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegen-
heiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 
 
§ 36 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 
 
1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Ver-
sicherungsfalles 
 
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 

vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Ent-
schädigungspflicht frei. 

 
 Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräfti-

ges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person des Ver-
sicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche 
Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

 
b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahr-

lässig herbei, so ist der Versicherer berechtigt, seine 
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des 
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 

 
2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über Tat-
sachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung 
von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen versucht. 
 
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen. 
 
§ 37 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriften-
änderungen 
 
1. Form 
 
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in 
diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die 
für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, 
die das Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittel-
bar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzu-
geben. 
 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder 
in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle ge-
richtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zu-
gang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt. 
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2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung 
 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber 
abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Brie-
fes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Ent-
sprechendes gilt bei einer dem Versicherer nicht angezeig-
ten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. 
 
3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung 
 
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der 
Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, finden bei 
einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung. 
 
§ 38 Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
1. Erklärungen des Versicherungsnehmers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entgegenzu-
nehmen betreffend 
 
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungs-

vertrages, 
 
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich 

dessen Beendigung, 
 
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des 

Vertrages und während des Versicherungsverhältnisses. 
 
2. Erklärungen des Versicherers 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Ver-
sicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder deren 
Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln. 
 
3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter 
 
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlun-
gen, die der Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit 
der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungs-
vertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen 
sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vor-
nahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte. 
 
§ 39 Repräsentanten 
 
Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das 
Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen lassen. 
 
§ 40 Prämien- und Bedingungsanpassungsklausel 
 
1. Die Prämie wird nach § 16 Nr. 1 berechnet. Der verwen-
dete Prämiensatz wird unter Berücksichtigung von Schaden-
aufwand, Kosten und Gewinnansatz kalkuliert. 
 
Bei der Neukalkulation des Prämiensatzes für bestehende 
Verträge ist der Schadenbedarf einer ausreichend großen 
Anzahl gleichartiger Gebäuderisiken, die Gegenstand dieser 
Versicherung sind, und die voraussichtlich künftige Entwick-
lung des unternehmensindividuellen Schadenbedarfs zu be-
rücksichtigen. Ergibt die Neukalkulation, dass eine Änderung 
des Beitragssatzes erforderlich ist, und hat ein unabhängiger  

Treuhänder die der Kalkulation zugrunde liegenden Statisti-
ken gemäß den anerkannten Grundsätzen der Versiche-
rungstechnik überprüft und die Angemessenheit der Neu-
kalkulation bestätigt, so wird mit Wirkung ab Beginn des 
nächsten Versicherungsjahres für bestehende Verträge der 
Tarifbeitrag um den Prozentsatz erhöht oder abgesenkt, um 
den der aufgrund der Neukalkulation ermittelte Schadenbe-
darf vom bisher kalkulierten abweicht. 
 
Der Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem 
Komma gerundet. 
 
Obergrenze für eine Beitragserhöhung ist der Tarifbeitrag für 
vergleichbaren Versicherungsschutz im Neugeschäft. 
 
2. Erhöht sich der Beitrag aufgrund Nr. 1, ohne dass sich der 
Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung kündigen. Die Kündi-
gung wird frühestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Beitragserhöhung wirksam. Der Versicherungsnehmer 
kann auch die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäfts-
tarif und -bedingungen verlangen. Beitragssenkungen gelten 
automatisch ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres. 
 
Die Kündigung nach dieser Vorschrift bedarf der Schriftform. 
Eine Kündigung per E-Mail erfüllt die Schriftform nicht. 
 
3. Der Versicherer ist berechtigt, die jeweils betroffenen Be-
dingungen des Versicherungsvertrages zu ändern, zu ergän-
zen oder zu ersetzen (Anpassung), wenn 
 
a) sich Änderungen bestehender oder Inkrafttreten neuer 

Rechtsvorschriften unmittelbar auf sie auswirken, 
 
b) sich die höchstrichterliche Rechtsprechung zu ihnen 

ändert, 
 
c) ein Gericht ihre Unwirksamkeit rechtskräftig feststellt 

oder 
 
d) sie durch das Versicherungsaufsichts- oder Kartellamt 

durch bestandskräftigen Verwaltungsakt für mit gelten-
dem Recht nicht vereinbart erklärt werden oder gegen 
Leitlinien oder Rundschreiben dieser Behörden ver-
stoßen. 

 
4. Die Anpassung kommt nur in Betracht für Bedingungen 
über Gegenstand und Umfang der Versicherung, Aus-
schlüsse, Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach 
Vertragsschluss, Beitragsanpassung, Vertragsdauer und 
Kündigung. 
 
5. Die Anpassung ist nur zulässig, wenn durch die genann-
ten Änderungsanlässe das bei Vertragsschluss zugrunde 
gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung in 
nicht unbedeutendem Maße gestört ist. In den Fällen der 
Unwirksamkeit und der Beanstandung einzelner Bedingun-
gen ist die Anpassung darüber hinaus nur dann zulässig, 
wenn die gesetzlichen Vorschriften keine Regelungen ent-
halten, die an die Stelle der unwirksamen oder beanstande-
ten Bedingungen treten. 
 
6. Durch die Anpassung darf das bei Vertragsschluss zu-
grunde gelegte Verhältnis zwischen Leistung und Gegen-
leistung bei Gesamtbetrachtung der Anpassung nicht zum 
Nachteil des Versicherungsnehmers geändert werden (Ver-
schlechterungsverbot). Die Anpassung muss nach den 
Grundsätzen einer ergänzenden Vertragsauslegung unter 
Wahrung der beiderseitigen Interessen erfolgen. 
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7. Die Anpassungsbefugnis besteht unter den oben genann-
ten Voraussetzungen für im Wesentlichen inhaltsgleiche Be-
dingungen des Versicherers, wenn sich die gerichtlichen und 
behördlichen Entscheidungen gegen Bedingungen anderer 
Versicherer richten. 
 
8. Die Zulässigkeit und Angemessenheit der Anpassung 
muss von einem unabhängigen Treuhänder überprüft und 
bestätigt werden. Die Bestimmungen des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes für die Bestellung eines Treuhänders gelten 
entsprechend. 
 
9. Die angepassten Bedingungen werden dem Versiche-
rungsnehmer schriftlich bekannt gegeben und erläutert. Der 
Versicherungsnehmer kann den Vertrag bis und zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Änderung kündigen. 
 
§ 41 Verjährung 
 
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der 
Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristberech-
nung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in 
Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit. 
 
§ 42 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 
 
1. Versicherungsombudsmann 
 
Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Ver-
braucher oder um eine Person handelt, die sich in ver-
braucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden. 
 
Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 
Telefon: 0800 3696000 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
 
Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige 
und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der Versiche-
rer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teil-
zunehmen. 
 
2. Versicherungsaufsicht 
 
Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des Ver-
sicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschiedenhei-
ten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann er sich auch 
an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wen-
den. Der Versicherer unterliegt der Aufsicht der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn 
Telefon: 0800 2100500 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: https://www.bafin.de 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 
 
3. Rechtsweg 
 
Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu be-
schreiten. 
 
3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den Ver-
sicherer 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach 
dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen 
Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. 
 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Gerichte des 
Staates zuständig, in dem der Versicherer seinen Sitz hat. 
 
3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen Versiche-
rungsnehmer 
 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Ver-
sicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zuständig-
keit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung oder dem 
Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein solcher, nach 
seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 
 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gericht-
liche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zu-
ständigen Niederlassung. 
 
4. Anzuwendendes Recht 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
5. Embargobestimmung 
 
Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmun-
gen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem 
keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirt-
schafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos 
der Europäischen Union oder der Bundesrepublik Deutsch-
land entgegenstehen. 
 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, 
soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegen-
stehen. 
 
 

mailto:beschwerde@versicherungsombudsmann.de
http://www.versicherungsombudsmann.de/
mailto:poststelle@bafin.de
https://www.bafin.de/

